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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 394/J-NR/1980, 

betreffend Ausschreibung einer Direktorstelle, die die 

Abgeordneten Dr. STIX und Genossen am 5. März 1980 an 

mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1 bis 3) 

Das Bundesgesetz vom 7. November 1974, mit den Bestimmungen über 

die Ausschreibung bestimmter leitender Funktionen getroffen 

werden (Ausschreibungsgesetz), BGB1.Nr. 700/1974, ist auf die 

Ausschreibung von Leiterstellen an allgemeinbildenden höheren 

Schulen nicht anwendbar. Es heißt nämlich in § 9 leg.cit. wörtlich: 

"Soweit andere Bundesgesetze Bestimmungen über die Ausschreibung, 

von Funktionen oder von zur Besetzung gelangenden Dienstposten 

enthalten, bleiben diese Bundesg~setze unberührt. 

Ein derartiges Gesetz ist das Beamten-Dienstrechtsgesetz, 

BGB1.Nr. 333/1979, welches im § 162 die Vorgangsweise bei der 

Besetzung freier Planstellen, inden §§ 163 ff jene bei der 

Besetzung schulfester Stellen regelt. Die Bestimmung des § 164 

Abs. 5 leg.cit, wonach Bewerbungsgesuche innerhalb eines Monats 

nach dem Ausschreibungstag im Dienstweg einzureichen sind, gilt 

jedoch nicht für Direktorstellen. Demnach war die Festsetzung der 

in Rede stehenden Ausschreibungsfrist nicht gesetzwidrig. 

Ebenso war eine neuerliche Ausschreibung nicht zwingend er

forderlich. 

Ich habe jedoch veranlaßt, daß in Hinkunft (auch ohne dies-
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bezügliche gesetzliche Vorschrift) für eine zumindest ein

monatige Bewerbungsfrist vorgesorgt wird. 
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